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Uber Berichtigungsmutationen

H.J. Matthias

In Anlehnung an GBV Art. 98ff. [1], mit denen die Berichtigung von Grundbuch-
eintragen geregelt wird, spricht man von Berichtigungsmutationen. Mit ihnen
werden Fehler berichtigt, die im Laufe der Zeit in verschiedenen Operatsteilen
von genehmigten und 6ffentlich anerkannten Parzellarvermessungen in Erschei-

nung treten.

Dieser Aufsatz ist dem Scriptum tber <Amtliche Vermessungswerke) des Autors
entnommen, Kapitel 6, (Nachfiihrung der Parzellarvermessung.

Conformément & l'ordonnance sur le registre foncier art. 98 et suivants [1], qui

regle la rectification des réquisitions au registre foncier, on parle de mutations
rectificatives. Celles-ci permettent de corriger des erreurs qui apparaissent & la
longue dans les documents de mensurations parcellaires officiellement approuvés.
Cet article est tiré du traité de l'auteur sur cles Mensurations Officielles), chapitre 6,
(Conservation de la Mensuration Parcellaire;.

1. Begriff, Ursachen. Kategorien von
Fehlern vom rechtlichen und vom
vermessungstechnischen Stand-
punkt

1.1 Zeitpunkt der Entstehung
- Bei der Neuvermessung
- Bei Nachfiihrungsarbeiten

1.2 Massgebliche vermessungs-

technische Fehlerarten

- Grobe Fehler wegen mangelnder
Aufmerksamkeit und ungentigenden
unabhangigen Kontrollen. Mit andern
Worten: Mangelhafte Zuverlassigkeit
des Mess- und Auswertesystems

- Bisweilen konnen auch systemati-
sche Fehler Ursache sein

1.3 Gemeinsame Merkmale

- Die Fehlergrenzen fir
Operationsteil werden
Uberschritten

- Die Wirklichkeit, d.h. die Gegeben-
heiten im Geldnde, stimmt nicht mit
den Resultaten der Vermessung -
Koordinaten, Plane, liegenschaftsbe-
schreibende numerische Angaben in
Registern und Tabellen - Gberein.

irgend ein
signifikant

Diese letzte Aussage birgt natrlich viel
technischen und rechtlichen Diskus-
sionsstoff in sich. Es wird in obiger
Aussage namlich angenommen, dass
das  Landeskoordinatensystem  zur
Wirklichkeity gehort.

1.4 Veranderungen der Wirklichkeit
Kleinflachige oder lokale oder regionale
Geléndeverschiebungen, siehe Ziff. 7

1.5 Fehlerkategorien vom rechtlichen
Standpunkt

In Anlehnung an [2] sollen hier vom
rechtlichen Standpunkt aus unterschie-
den werden:

Institut fur Geodasie und Photogrammetrie,
ETH-Honggerberg, CH-8093 Zrich,
Separata Nr. 33

1.5.1 Fehler tatsédchlicher Natur

Mit ihnen ist keine Rechtswirkung
verbunden. Die Angaben, die fehlerhaft
sind, tragen nicht die Vermutung der
Richtigkeit in sich. Auch darf sich der
gutglaubige Dritte nicht auf diese Anga-
ben verlassen.

Die Angaben betreffen die tatsachliche
Beschaffenheit der natlrlichen und
kinstlichen Bodenbedeckung und die
Nutzung.

Die Anderung solcher Angaben beriihrt
die Rechtsstellung der Person nicht, der
Rechte an den betroffenen Grundstuk-
ken zustehen.

1.5.2 Fehler von Angaben mit

rechtlicher Bedeutung

Fehler an

- privatrechtlichen Eigentumsgrenzen
und Grenzpunkten

- privatrechtlichen Dienstbarkeitsgren-
zen

- Hoheits- bzw. Territorialgrenzen.

Die Besonderheit dieser Angaben bzw.

der Fehler an ihnen besteht darin, dass

die Grenze im Rechtssinn nicht eine

natlrliche Tatsache ist - ihr Verlauf

kann zwar der tatsachlichen Beschaf-

fenheit des Geléndes folgen -, sondern

der rdumlichen Abgrenzung von Rech-

ten, also von nicht sichtbaren Gegeben-

heiten dient.

Die Darstellung der o.g. Grenzen auf

den  Originalgrundbuchplanen  ent-

spricht den Eintrdgen im Grundbuch-

hauptblatt und geniesst, wie diese, den

offentlichen Glauben.

1.5.3 Fehler von Flachenangaben

Die berechnete und eingetragene Fla-
che ist eine Angabe Uber eine Grosse
tatsdchlicher Natur. Grundsatzlich ge-
horen diesbezligliche Fehler deshalb in
diese Kategorie. Der wahre Flachenin-
halt eines Grundstticks oder eines Teiles
davon ist durch die Grenzen im Plan
und mittels der Vermarkung im Gelande
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stets eindeutig und unverénderbar ge-
geben.

Dennoch wird diese Fehlerart beson-
ders genannt, weil gewisse Rechtswir-
kungen moglich sind, siehe Ziff. b.

2. Beispiele (siehe S. 230)

3. Berichtigungsmutation bei
Fehlern tatsachlicher Natur

Die Gegenstande derartiger Mutationen
sind in Ziff. 1.5.1 erldutert.

Wenn sich ein Vermessungswerk als
fehlerhaft erweist, muss der Mangel
behoben werden. Die Berichtigung ist
nicht nur das Recht, sondern die Pflicht
des Kantons und insbesondere des
Grundbuchverwalters und des Nach-
fihrungsgeometers, die ein einzelnes
Werk betreuen [2].

Der Fehler wird in der Regel durch den
Grundeigentimer, den Nachflhrungs-
geometer oder den Grundbuchverwal-
ter festgestellt. Die Berichtigungsmuta-
tion /auft von Amtes wegen. Der Grund-
eigentimer und am Grundstltck ding-
lich Berechtigte haben sie in jedem Fall
zu dulden, da ihre Rechtsstellung in
keiner Weise berthrt wird.

Der Ablauf entspricht demjenigen or-
dentlicher Mutationen. In einzelnen
Fallen ist es zweckmassig, den Grundei-
gentimer und die dinglich Berechtigten
Uber den Sachverhalt zu informieren
und ihnen eine Kopie des Mutations-
handrisses zuzustellen.

4. Berichtigungsmutationen bei
Fehlern mit rechtlicher Bedeutung
Die Gegenstande derartiger Mutationen
sind in Ziff. 1.5.2 behandelt.

Mit Bezug auf das Recht und die Pflicht
der Einleitung der Berichtigung derarti-
ger Fehler gilt das bereits in Ziff.3
Gesagte. Immerhin kann hier die Muta-
tion nicht als Hoheitsakt ablaufen und in
gewissem Sinn auch nicht verflgt
werden. Die Mitwirkung der Beteiligten
ist unabdingbar.

Zu den Betelligten sind die Grundeigen-
timer und die an den betroffenen
Grundstlcken beschréankt dinglich be-
rechtigten  Personen, insbesondere
Grundpfandgldubiger und Dienstbar-
keitsberechtigte, zu zahlen.

Fur die Losung der Berichtigung des
Fehlers, so dass zwischen Grundbuch,
Parzellarvermessung und Zustand in
der Wirklichkeit wieder Ubereinstim-
mung besteht, gibt es keine allgemein
giltigen Regeln. Die eigentliche Berich-
tigung des Fehlers ist nicht immer
moglich, z.B. dann nicht, wenn inzwi-
schen Bauten entstanden sind oder
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wenn gutgldubige Dritte Rechte auf
Grund der fehlerhaften Eintrage erwor-
ben haben.

In jedem Fall lauft aber ein Mutations-
geschaft ab mit Mutationstabelle, evtl.
mit, evtl. ohne Feldarbeiten.

Gemass [2] sind fur die Einleitung und
den Abschluss des Verfahrens folgende
Wege maoglich:

2. Beispiele!

- Der Nachfuhrungsgeometer  und/
oder der Grundbuchverwalter
und/oder der Kantonsgeometer und
der Grundbuchinspektor evtl. unter
Beizug eines Notars fuhren die Ver-
handlungen mit allen Beteiligten und
erreichen eine einvernehmliche Re-
gelung u. U. auch fir die Schadener-
satzleistungen

Vermessungstechnische Fehler

Fehlerkategorien vom rechtlichen Stand-
punkt

a Koordinaten eines Polygonpunkts im
Verzeichnis falsch

Verschrieb. Kann wie FTN behandelt
werden

b Polygonpunktnummer im GB-Plan

falsch

Verschrieb. Kann wie FTN behandelt
werden. Kann u.U. zu empfindlichen
Schadenersatzforderungen fihren, z.B.
bei Hohenangaben fur Projektierung und
Erstellung eines Bauwerks

c Assekuranznummer eines Gebdudes
im GB-Plan falsch

Verschrieb. Kann wie FTN behandelt
werden

d Parzellennummer auf GB-Plan falsch

Wird in vielen Féallen zu keinen Kompli-
kationen fuhren, kann aber auch
schwerwiegend sein. Muss deshalb
grundsatzlich wie FRB behandelt wer-
den

e Koordinaten eines oder mehrerer
Polygonpunkte falsch gerechnet und
auf Plan falsch aufgetragen

Verschrieb. Kann wie FTN behandelt
werden, wenn sonst keine anderen
Bestandteile des Planinhaltes falsch
dargestellt sind

f Wie e, aber als Folge davon sind
auch Gebaude und Kunstbauten so-
wie Bodenbedeckung, Kulturgrenzen
und Situationsdetails aller Art falsch
dargestellt

FTN, evtl. fur einzelne Kulturarten FF

g wie e, aber als Folge davon auch
einzelne Grenzpunkte, Parzellengren-
zen, evtl. Dienstbarkeitsgrenzen falsch
dargestellt

FRB, evtl. auch FF

h Grenzzeichen an falschem Ort ver-
markt

FRB

i In Grundbuchplanauszug Grenzpunkt,
Grenze oder Gebaude falsch darge-
stellt

Ist kein Fehler im Vermessungswerk.
Kann zu Schadenersatzansprichen fuh-
ren

k Grenzpunkt, Parzellengrenze in GB-
Plan falsch dargestellt. Grenzpunkt-
koordinaten falsch

FRB

| Gebdude, Kunstbauten, naturliche
Bodenbedeckung, Kulturgrenze, ein-
zelne Situationsdetails im GB-Plan
falsch, d.h. nicht lagerichtig darge-
stellt

FTN

m | Parzellenfliche oder Flache einer
Kulturart falsch gerechnet oder in
Verzeichnis falsch eingetragen

FF

n Falsche Massangaben, z.B. Lange
einer Grenze, Breite einer Parzelle,
Hohe eines Polygonpunktes, ohne
dass ein genehmigtes und offentlich
anerkanntes Vermessungswerk vor-
liegt

wie i

1 Es gibt viele Maglichkeiten. Der Leser kann die Liste selber erganzen.

FTN: Fehler tatsachlicher Natur

FRB: Fehler von Angaben mit rechtlicher Bedeutung

FF: Fehler von Flachenangaben
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- Klage eines oder mehrerer Beteiligter
gegen andere Beteiligte auf Berichti-
gung der Grenzen. Zustéandig ist der
Zivilrichter. Das Urteil ersetzt die
Einwilligung aller Beteiligten bei gutli-
cher Regelung

- Wenn die gutliche Regelung nicht
moglich ist, jedoch keine der Partei-
en Klage fuhrt, verbleibt allenfalls —
die kantonale Rechtspraxis ist dabei
massgebend - eine gerichtliche Un-
tersuchung mit nachfolgendem Ur-
teil auf Antrag des Grundbuchver-
walters, evtl. des Nachfuhrungsgeo-
meters. U.U. ist auch die Erwirkung
einer Verwaltungsverfigung mog-
lich.

5. Berichtung von fehlerhaften
Flachenangaben

Die Gegenstdnde derartiger Berichti-
gungen sind in Ziff. 1.5.3 behandelt.

Die Berichtigung kann analog Ziff. 3 wie
bei Fehlern tatsachlicher Natur erfolgen.
Eine Zustimmung der Beteiligten ist
nicht erforderlich, jedoch ist es ange-
zeigt, dass allen Beteiligten, also Grund-
eigentimern und beschrankt dinglich
berechtigten Personen, die Berichtigung
und Grundbuchverwalter und Nachfuh-
rungsgeometer in geeigneter Form
schriftlich angezeigt wird. Dazu gehort
auch eine zweckmassige Orientierung
Uber die Ursache der notwendigen
Berichtigung und die Rechtslage.

Ob und wieweit und durch wen bei
vorangegangenen Handdnderungen bei
Verkauf Schadenersatzanspriiche ent-
stehen kénnen, muss im Einzelfall ent-
schieden werden [2]. Massgebend ist
OR?) Art. 219, wonach bei Liegen-
schaftskaufen der Verkdufer fur das
Mass keine Gewahr leistet, soweit
dieses auf amtlicher Vermessung be-
ruht und keine gegenteilige Abrede
getroffen ist.

Die Berichtigung bzw. die Verbesserung
von Flachenangaben spielt vor allem
bei Massnahmen zur Kastererneuerung
eine grosse Rolle.

6. Kosten

ZGB Art. 955 enthalt den Grundsatz,
dass die Kantone fiur allen Schaden
verantwortlich sind, der aus der Grund-
buchfihrung entsteht. Ferner wird de-
ren Ruckgriffsrecht auf die Organe von
Ausfuhrung und Aufsicht geregelt und
ihr Recht, von diesen Sicherstellung zu
verlangen.

Dieser Grundsatz ist fur die Verfahrens-
kosten von Berichtigungsmutationen
gemass Ziff. 3, 4, 5 und fur allféllige
Schadenersatzanspriche massgebend.
Ob und in welchem Umfang auf die
ausfuhrenden Organe rickgegriffen

2) Schweizerisches Obligationenrecht
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wird oder werden kann, kann von
Kanton zu Kanton und von Fall zu Fall
verschieden sein und wird u.a. abhan-
gen vom Zeitraum seit Eintreten des
Fehlers, von den besonderen Umstén-
den, von der Hohe der entstandenen
Kosten, vom Mass des Verschuldens,
von der Organisation der Nachfihrung
und vom Rechtsverhéltnis, in dem die
Nachfiuhrungsorgane zum Kanton ste-
hen.

7. Geldandeverschiebungen
Ausgangspunkt bildet ZGB Art. 660,
wonach «Bodenverschiebungen von
einem Grundstick auf ein anderes)
keine Veranderung der Grenzen bewir-
ken.

Geldndeverschiebungen fiihren aber
auch zu Widerspriichen zwischen der
Wirklichkeit einerseits und dem Inhalt
von Vermessungswerk und Grundbuch
anderseits, die berichtigt werden mus-
sen.

In jedem Fall gibt es ein Mutationsge-
schéft kleineren, mittleren oder grosse-
ren Ausmasses gemass Ziff. 4.

Beispiele
© Urspringlicher Zustand

Maoglichkeiten:

a) Abbruch des Weges im Zustand V
und bauliche Wiederherstellung des
Zustandes U. Rekonstruktion der Grenz-
punkte und Wiedervermarkung.

b) Der Zustand V wird rechtsglltig.
Mutation mit Grenz- und Flachenande-
rung, Parzellen Nr. 2, 4, 5, 6, 7. Entscha-
digung fur Flachenveranderungen und
evtl. Mehrwerte. Vermarkung in Ord-
nung bringen.

©® Zustand nach Gelandeverschiebung
 —
1 2 3
| L |
] |
4 — e e
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Ein Teilstick des Flurweges Parz. 4 ist
abgerutscht mitsamt der Vermarkung.

Das Gebaude ist abgerutscht und tber-
ragt die Grenze Parz. 10/11.
Moglichkeiten:

a) Grenzénderung Parz.10, 11, so dass
das Geb&ude wieder ganz auf Parz.10
steht. Das bedingt fiir Grundeigentimer
Parz.10 Landerwerb und evtl. Minder-
wertentschadigung an  Eigentimer
Parz.11 wegen beschrankter Uberbau-
barkeit. Evtl. gegenseitig Naherbaurecht
einrdumen.

b) Dienstbarkeitsvertrag zwischen
Grundeigentimern Parz. 10, 11 fur Grenz-
Uberbaurecht.

Das Rutschgebiet umfasst eine ganze
Siedlung.

Moglichkeit:

Von Zeit zu Zeit Neuvermessung mit
vereinfachten Verfahren. Offentliche
Auflage mit Einspracheverfahren, Ge-
nehmigung und offentliche Anerken-
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nung. Periodische Grundbuchberichti-
gung. Anmerkung im  Grundbuch:
«Rutschgebiet.

Fur die Kosten von Berichtigungsmuta-
tionen wegen Gelandeverschiebungen,
wie in den beiden ersten Beispielen
(Weg, Gebaude) dargestellt, sind vor
allen anderen die beteiligten Grundei-
gentimer zustandig. Unter Umstanden
haben sie Ruckgriffsmoglichkeiten, z.B.
wegen Grabarbeiten, Wasserschéaden,
mangelhafter Projektierung oder Bau-
ausflhrung u.a.m.

Im Fall von grossflachigen Rutschungen
wird ein Projekt mit Kostenvoranschlag
bearbeitet und aufgrund davon ein
Kredit beschlossen werden mussen. Im
oben dargestellten Beispiel kédme als
Kreditquelle vor allem ein kommunaler
Katastererneuerungsfonds in Frage so-
wie evtl. ein Kantons- und wahrschein-
lich nur ausnahmsweise auch ein Bun-
desbeitrag.

Literatur:

[1] Verordnung betreffend das Grundbuch.
ZGB, Anhang V.

[2] Friedrich, H.-P: Fehler der Grundbuchver-
messung, ihre Folge und ihre Behebung.
Schweiz. Zeitschrift fir Beurkundungs- und
Grundbuchrecht, Nr.3/77.

Adresse des Verfassers:

Prof.Dr. H.J. Matthias

Institut fur Geodasie und Photogrammetrie
ETH-H6nggerberg, CH-8093 Zirich

231



	Über Berichtigungsmutationen

